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e) die Begründung des Vorkaufsrechts an einem Grund
stück;

f) die Begründung eines Wege- oder Überfahrtrechts, so
weit die Eintragung in das Grundbuch mit dem Eigen
tümer des betroffenen Grundstücks vereinbart ist;

g) die Begründung eines anderen Mitbenutzungsrechts an 
einem Grundstück, soweit die Eintragung in das Grund
buch durch Rechtsvorschrift vorgesehen ist;

h) die Begründung und die Abtretung einer Hypothek, so
weit sie nicht zugunsten von Kreditinstituten, volks
eigenen Betrieben, staatlichen Organen und Einrichtun
gen erfolgen;

i) die Übertragung eines Erbteils, soweit ein Grundstück 
oder Grundstücksrecht zu dem Nachlaß gehört;

k) die Teilung des Nachlasses durch Entscheidung des 
Staatlichen Notariats, soweit ein Grundstück oder 
Grundstücksrecht zu dem Nachlaß gehört;

l) der Abschluß und die Änderung eines Vertrages über 
die Nutzung eines landwirtschaftlich oder forstwirt
schaftlich genutzten Grundstücks, soweit nicht der Rat 
des Kreises Vertragspartner ist;

m) der Vertrag über die Begründung eines neuen Nutzungs
verhältnisses an einem Grundstück oder Grundstücks
teil in Verbindung mit der Übertragung des Eigentums 
an einer Baulichkeit durch den bisherigen Nutzungsbe
rechtigten.

(2) Zu den landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich ge
nutzten Grundstücken im Sinne dieser Verordnung gehören 
auch die Grundstücke, die für den Erwerbsgartenbau, die 
Fischereiwirtschaft oder die Torfgewinnung genutzt werden, 
sowie andere Grundstücke, die ganz oder überwiegend der 
pflanzlichen oder tierischen Produktion dienen. Dazu gehö
ren nicht die Grundstücke, die als Haus-, Klein-, Zier- oder 
Schulgarten oder ausschließlich für Erholungszwecke genutzt 
werden.

(3) Soll das Grundstück im Wege des gerichtlichen Verkaufs 
erworben werden, so benötigt jeder Kaufinteressent die Ge
nehmigung zur Abgabe von Kaufangeboten.

(4) Rechtsgeschäfte, die sich ihrem Inhalt nach auf die 
Umgehung der Genehmigungspflicht richten, sind nichtig.

§3
Inhalt der Entscheidung

(1) Die Genehmigung wird erteilt, wenn die vorgesehene 
Rechtsänderung oder Rechtsbegründung mit den staatlichen 
und gesellschaftlichen Aufgaben und Erfordernissen über
einstimmt und die sich aus dem Eigentum gegenüber der so
zialistischen Gesellschaft ergebenden Rechte und Pflichten 
gewahrt werden.

(2) Die Genehmigung umfaßt die preisrechtliche und die 
steuerliche Unbedenklichkeitserklärung, soweit derartige Er
klärungen nach den Rechtsvorschriften erforderlich sind. Sie 
umfaßt ferner die Bestätigung, daß gegen den Erwerb eines 
Grundstücks baurechtlich und städtebaulich keine Bedenken 
bestehen.

(3) Die Erteilung der Genehmigung kann von der Erfül
lung von Auflagen abhängig gemacht werden. Die Auflagen 
sind zu begründen.

(4) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn durch die vor
gesehene oder mit der vorgesehenen Rechtsänderung oder 
Rechtsbegründung

a) die ordnungsgemäße Verwaltung oder die gesellschaft
lich effektive Nutzung des Grundstücks nicht gewähr
leistet wäre;

b) spekulative Ziele oder Interessen verfolgt werden;
c) eine Konzentration von Eigentums- und Nutzungsrech

ten an Grundstücken entstehen würde;
d) in anderer Weise staatliche oder gesellschaftliche Inter

essen verletzt werden.

(5) Die Genehmigung ist außerdem zu versagen, wenn eine 
juristische Person als Erwerber beteiligt ist und die vorge
sehene Rechtsänderung oder Rechtsbegründung deren staat
lich anerkannten Aufgaben nicht entspricht.

(6) Die Versagung der Genehmigung ist zu begründen.

§4
Widerruf der Genehmigung

(1) Der Widerruf der Genehmigung ist nur zulässig, soweit 
Tatsachen, die die Genehmigung ausschließen, dem zustän
digen staatlichen Organ erst nach der Erteilung der Geneh
migung bekannt werden.

(2) Der Widerruf kann nur bis zum Ablauf eines Jahres 
nach der Erteilung der Genehmigung erfolgen.

A b s c h n i t t  III
Verfahren bei landwirtschaftlich oder 

forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken

§5
Gestaltung von Verträgen

Verträge über die Nutzung von landwirtschaftlich oder 
forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken können auf An
trag durch staatliche Entscheidung verlängert oder vorzeitig 
aufgehoben oder inhaltlich geändert werden, wenn dies im 
Interesse der weiteren Entwicklung und Festigung der sozia
listischen Produktionsverhältnisse in der Landwirtschaft, der 
Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion oder der ord
nungsgemäßen Nutzung erforderlich ist. Antragsberechtigt 
sind die Vertragspartner sowie die Räte der Städte, Stadt
bezirke und Gemeinden.

§ 6
Sicherung der ordnungsgemäßen Nutzung

(1) Wird ein landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich ge
nutztes Grundstück nicht oder nicht ordnungsgemäß genutzt, 
so ist der Nutzungsberechtigte aufzufordern, das Grundstück 
entsprechend den volkswirtschaftlichen Erfordernissen zu 
nutzen. Zu diesem Zweck können Auflagen erteilt werden.

(2) Kommt der Nutzungsberechtigte der Aufforderung nicht 
nach oder erfüllt er die ihm erteilten Auflagen nicht, kann 
veranlaßt werden, daß die Nutzung durch einen geeigneten 
Nutzer erfolgt.

A b s c h n i t t  IV 
Wahrnehmung der Aufgaben

§ 7
Zuständigkeit

(1) Über die Genehmigung der vorgesehenen Rechtsände
rungen und Rechtsbegründungen entscheidet
— entsprechend der Aufgabenstellung der Rat des Kreises 

bei landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich genutzten 
Grundstücken sowie bei Rechtsänderungen und Rechts
begründungen zugunsten des Volkseigentums;

— die für den Kreis zuständige Außenstelle oder Arbeits
gruppe des Liegenschaftsdienstes des Rates des Bezirkes 
im Einvernehmen mit dem zuständigen Rat des Kreises 
in allen übrigen Fällen.

(2) Der Rat des Kreises entscheidet ferner über die Gestal
tung von Verträgen über die Nutzung von landwirtschaftlich 
oder forstwirtschaftlich genutzten Grundstücken und über 
die Sicherung der ordnungsgemäßen Nutzung derartiger 
Grundstücke.

(3) Der Rat des Bezirkes ist berechtigt, die Zuständigkeit 
entsprechend den örtlichen Erfordernissen festzulegen.


